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20.
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III ZR  278/15

a) Das Zustcllerfordernis gemäß § 750 Abs. 2 ZPO  im Falle 
einer Rechtsnachfolge gilt nur für die N achwcisurkunden, auf 
welche sich das Klauselorgan ausweislich der Klausel gestützt 
hat und die ihm als Beweis der Rechtsnachfolge ausgcreicht 
haben.
b) Bei einer verschmelzungsbedingten Rechtsnachfolge hängt 
die Zülässigkeit der Zwangsvollstreckung nicht von der zu 
sätzlichen Zustellung eines Auszugs aus dem Register ab, wel
cher den aktuellen Registerinhalt im Zeitpunkt der Klausel
erteilung wiedergibt.
c) O b  die Rechtsnachfolge durch die dem Klauselorg
an vorgelegten bzw. vorliegenden U rkunden nur un
zureichend nachgewiesen ist und deshalb die N ach
folgeklausel nicht hätte erteilt werden dürfen,' ist im 
Klauselcrteilungsverfahren und im Rahmen der dort zur Ver
fügung stehenden Rechtsbehelfe zu prüfen................................  264

a) Die Auszahlung eines Gesellschafterdarlehens an die Ge
sellschaft kann in der Insolvenz des Gesellschafters nicht als 
unentgeltliche Leistung des Gesellschafters angefochten wer
den.
b) D er Insolvenzverwalter über das Vermögen eines Gesell
schafters, welcher der Gesellschaft ein Darlehen gewährt hat, 
kann dem Nachrangeinwand des Insolvenzverwalters über 
das Vermögen der Gesellschaft nicht den Gcgencinwand ent- 
gegenhaltcn, die Gewährung eines Gesellschaftcrdarlchens sei
als unentgeltliche Leistung anfechtbar.......................................... 272

a) D ie Kenntnis einer Bank von einem groben Missverhältnis 
zwischen Kaufpreis und Verkehrswert einer von ihr finanzier
ten Immobilie ergibt sich nicht aus ihrer Kenntnis von der für 
die Immobilie erzielten Jahresnettomiete im Wege eines -  auf 
schlichter Vervielfältigung der Nettom iete mit einem frei ge
griffenen Faktor beruhenden -  »vereinfachten Ertragswert
verfahrens«.
b) Die Rechtskraft eines die Vollstreckungsgegenklage gegen
eine vollstreckbare U rkunde abweisenden Urteils steht der 
Begründetheit einer Klage des Schuldners entgegen, die auf 
Tatsachen gestützt ist, die schon zu r Zeit der letzten m ünd
lichen Verhandlung im Vollstreckungsabwehrprozess Vor
gelegen haben, und die im Ergebnis einer Vollstreckung aus 
diesem Titel zuw ider liefe................................................................ 286

a) D er zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe ver
letzt seine Amtspflicht, wenn er einem gemäß § 24 Abs. 2 
SGB VIII (in der ab dem 1. August 2013 geltenden Fassung) 
anspruchsbercchtigten Kind tro tz  rechtzeitiger Anmeldung 
des Bedarfs keinen Betrcuungsplatz zur Verfügung stellt. Für 
das Verschulden des Amtsträgers kom m t dem Geschädigten 
ein Beweis des ersten Anscheins zugute.
b) Die m it dem Anspruch aus § 24 Abs. 2 SGB V III korres
pondierende Amtspflicht bezweckt auch den Schutz der Inte
ressen der personcnsorgeberechtigten Eltern.
c) In den Schutzbereich der verletzten Amtspflicht fällt auch
der Verdienstausfallschadcn, den Eltern dadurch erleiden, dass 
ihr Kind entgegen § 24 Abs. 2 SGB VIII keinen Betrcuungs
platz erhält................................................................ .......................... 303



21.
25. X. 16 
VI ZR  678/15

a) Die Berichterstattung einer m it einem öffentlich-rechtli
chen Rundfunkauftrag ihres Staates beliehenen ausländischen 
Rundfunkanstalt erfolgt im Verhältnis zu dem von dieser 
Berichterstattung in seinem Persönlichkeitsrecht betroffenen 
Bürger nicht iure imperii im Sinne von Art. 27 Abs. 2 des 
Europäischen Übereinkommens über Staatenimmunität vom 
16. Mai 1972.
b) Die deutschen Gerichte sind nach A rt. 5 N r. 3 des Ü ber
einkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen vom 30. O ktober 2007 (Luga
no-Übereinkom m en, LugÜ II) international zuständig für 
eine auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland 
beschränkte Unterlassungsklage wegen Verletzung von _Per
sönlichkeitsrechten gegen die Berichterstattung auf der Inter
netseite einer ausländischen R undfunkanstalt............................
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